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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) forderte, dass der
Schweizerpsalm nach Widmer und Zwyssig als offizielle Landeshymne der Schweiz
gesetzlich festgesetzt werden soll. Damit könne der finale Entscheid über eine
mögliche Änderung der Nationalhymne sowie deren Legitimation demokratischer
gestaltet werden, denn die Kompetenz für eine Änderung der Nationalhymne würde so
nicht mehr beim Bundesrat, sondern bei der Bundesversammlung und via
Referendumsoption bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern liegen. Die
Diskussion über die Zuständigkeit für die Festlegung der Schweizerischen Landeshymne
war einerseits bereits 2013 durch einen von der SGG lancierten Wettbewerb zur
Erneuerung der Nationalyhmne angestossen worden. Folglich war für Minder
beunruhigend, dass an der 1. August-Feier 2018 auf dem Rütli neben dem
«Schweizerpsalm» eine weitere, inoffizielle Hymne gesungen wurde. Andererseits trug
Unmut über die Tatsache, dass der Bundesrat 1981 eigenmächtig den «Schweizerpsalm»
zur Nationalhymne der Eidgenossenschaft erklärt hatte, zu Minders Anliegen bei.
Jene Entscheidung von 1981 hat unterdessen die WBK-SR dazu veranlasst, in der
Vorprüfung kein Folgegeben zu beantragen, denn der Schweizerpsalm, so die
Kommission, sei eben damals bereits zur offiziellen Nationalhymne erklärt worden. Der
Ständerat teilte hingegen Minders Position, dass die alleinige Entscheidungsgewalt des
Bundesrates über die Landeshymne kritisch zu betrachten sei und gab dem Vorstoss als
Erstrat mit 25 zu 18 Stimmen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Im März diskutierte der Nationalrat als Zweitrat über die parlamentarische Initiative
Minder (parteilos, SH), welche verlangte, die Landeshymne «demokratisch
festzulegen». Diana Gutjahr (svp, TG) sprach sich für eine Annahme der Initiative aus
und argumentierte, dass die gesetzliche Regelung der Landeshymne nicht
abschliessend festgelegt sei, denn dass die Debatte überhaupt stattfinde, zeige, dass es
Unsicherheiten gebe in der Angelegenheit. Die Hymne sei ein identitätsstiftendes
Staatssymbol, welches es zu schützen und gesetzlich zu verankern gelte, wie dies auch
bei der Schweizerfahne längst der Fall sei. Ferner sollte, wolle jemand eine Änderung
der Hymne beantragen, das Volk über eine solche Änderung mitentscheiden können,
was aber mit der aktuellen Gesetzeslage nicht gewährleistet sei.
Mit einer kleinen Gesangseinlage verkündete Isabelle Chevalley (glp, VD) dann die
Beratungsergebnisse der WBK-NR, die wie bereits ihr ständerätliches Pendant ihr
Vertrauen in den Bundesrat legte. Die Kommission beantragte mit 14 zu 10 Stimmen der
Vorlage keine Folge zu geben, weil der Bundesrat garantiere, keine willkürlichen
Anpassungen der Landeshymne vorzunehmen und für jede Änderung die Räte
miteinzubeziehen. Kurz gesagt sei der Status Quo ausreichend, um die Landeshymne
angemessen zu bewahren, weshalb in den Augen der Gegnerinnen und Gegner der
Initiative kein Handlungsbedarf bestehe.
Schliesslich wurde die Initiative im Nationalrat abgelehnt: Ihrer Kommission folgend
stimmten bei drei Enthaltungen 97 Nationalrätinnen und Nationalräte gegen und 85 für
Folgegeben. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

1) AB SR, 2018, S. 771  ff.; Bericht WBK-SR vom 21.6.18; NZZ, TA, 27.9.18
2) AB NR, 2019, S. 262 ff.; TA, 13.3.19
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